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VERHALTENS- UND
SICHERHEITSHINWEISE

Betriebsgelände Werk 1 - 3

Herzlich Willkommen
bei der Staudinger GmbH!

www.staudinger-est.de

Verhalten im Notfall / Unfall / Brand
Bei Räumungsalarm (Sirene) sind die Gebäude bzw. die
Produktionsbereiche unverzüglich zu verlassen.
Hinweis: Den Anweisungen der Brandschutzhelfer bzw. den
Sicherheitsbeauftragten ist Folge zu leisten.

Die gekennzeichnete Sammelstelle ist aufzusuchen.

Notruf: Den Ersthelfer bzw. Ansprechpartner verständigen.
Das Notruftelefon verwenden und den Notruf einleiten.

Notausgang: Den Gefahrenbereich sofort verlassen und
gefährdete Personen, die sich im Gefahrenbereich befinden,
warnen. Bei Bränden die Feuerwehr (Tel.: 112) anrufen oder
Brandmelder drücken.

Grundsätzlich sind Halleneingänge, Rolltore, Treppen und Flure
als Flucht- und Rettungswege in voller Breite freizuhalten. Dies
gilt auch für Zufahrten der Feuerwehr.
Hinweis: Auf den Flucht- und Rettungsplänen in den Gebäuden
sind die Fluchtwege grün markiert.
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Werk 1 Gewerbering 15
Warenannahme / -ausgabe Schönbühler Str. 5
Werk 2 Gewerbering 30
Werk 3 Gewerbering 19
Firmenstandort 84180 Loiching • Germany
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Wichtige Telefonnummern
Empfang: +49 8731 50 69-0
Brandschutz: +49 8731 50 69-226
Objektmanagement: +49 8731 50 69-611
Feuerwehr / Notruf: 112



Ihre Sicherheit
ist uns wichtig!

Ausweis
Partner sowie Besucher erhalten einen Ausweis zur Identifikation,
der während des Aufenthalts gut sichtbar zu tragen ist. Der
Ausweis berechtigt ausschließlich während den vereinbarten Zeiten
zum Betreten des Betriebsgeländes. Nach Beendigung des
Besuchs- oder Vertragsverhältnisses ist der Ausweis an den
Ansprechpartner bzw. am Empfang zurückzugeben.

Lesestelle
Partner sind verpflichtet, den Ausweis an den dafür vorgesehenen
Lesestellen bei Betreten und bei Verlassen der Betriebsgebäude zu
scannen, um die Anwesenheit zu erfassen.

Verlust / Beschädigung des Ausweises
Verlust / Beschädigung des Besucher- oder Partnerausweises ist
unverzüglich dem Ansprechpartner bzw. am Empfang zu melden.

Brandschutz
Sofern während des Aufenthalts Arbeiten durchzuführen sind, die
Rauch, Dampf oder Staubemissionen hervorrufen / erzeugen, sind
diese vor Beginn mit dem Brandschutzbeauftragten (Tel.: +49 8731
5069-226) oder dem Objektmanagement (Tel.: +49 8731 5069-
611) abzustimmen und freizugeben.

Weisungsbefugnis
Den Anweisungen des Ansprechpartners ist Folge zu leisten. Bei
Missachtung dieser Verhaltens- und Sicherheitshinweise kann bei
wiederholter Verwarnung oder schwerwiegendem Verstoß ein
Hausverbot durch die Geschäftsleitung ausgesprochen werden.

Schutzzonen
Im Unternehmen gibt es verschiedene Schutzzonen mit
unterschiedlichen Schutzanforderungen. Diese Zonen dürfen nur in
Begleitung oder mit Genehmigung betreten werden.

Geheimhaltung
Besucher sind verpflichtet, alle ihnen bekannt gewordenen
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse und sonstigen Informationen
geheim zu halten und nicht an Dritte weiterzugeben.

Haftung
Für die mit dem Betreten des Betriebsgeländes zusammenhängen-
den Gefahren und daraus resultierenden Schadensersatzansprüche
gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Für mitgeführte Gegenstän-
de wird keine Haftung übernommen.

Datenschutz und Videoüberwachung
Das Gelände und Teile der Gebäude werden zur Wahrnehmung des
Hausrechts, Geltendmachung von Ansprüchen und Verfolgung von
Straftaten videoüberwacht. Die Aufzeichnung wird nach 10 Tagen
gelöscht.

Die personenbezogenen Daten des Besucherformulars werden auf
Basis unseres berechtigten Interesses (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO)
zur Gewährleistung von Sicherheit an unseren Standorten und zur
Verfolgung von Straftaten erhoben. Sie haben ein Recht auf Aus-
kunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Widerspruch.
Sie können bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde einreichen.
Die Daten werden sicher aufbewahrt und nach 6 Monaten gelöscht.
In diesem Zeitraum sind die Daten nur der für Besucherformulare
zuständigen Personen zugänglich.

Der Datenschutzbeauftragte ist unter Telefon: +49 8731 50 69-0
oder E-Mail: dsb@staudinger-est.de zu erreichen.

Verkehrssicherheit
Es gilt die Straßenverkehrsordnung. Grundsätzlich ist Schrittge-
schwindigkeit vorgegeben. Flucht- und Rettungswege sind
freizuhalten, Fahrwege einzuhalten. Das Parken ist ausschließlich
auf den ausgewiesenen Parkplätzen gestattet. Hallentore sind
vorsichtig zu durchfahren.
Hinweis: Unfälle bzw. Beschädigungen sind unverzüglich dem für
Sie zuständigen Ansprechpartner bzw. am Empfang zu melden.

Fußwege
Innerhalb der markierten Fußwege aufhalten. Rolltore dürfen nur im
Notfall als Fluchtweg benutzt werden. Keine abgesperrten Bereiche
betreten.

Arbeitssicherheit
Alle Hinweise, Kennzeichnungen und Betriebsanweisungen sind
zu beachten. Produktionsbereiche dürfen ausschließlich nach
erfolgter Sicherheitsunterweisung betreten werden.

Falls erforderlich, ist persönliche Schutzausrüstung zu benutzen.

Verbotszeichen
Rauchen verboten.

Filmen und Fotografieren verboten.

Zutritt für Unbefugte verboten.

Warnzeichen
Warnung vor elektrischer Spannung.

Warnung vor schwebenden Lasten.

Warnung vor Flurförderzeugen.

Gebotszeichen
Fußschutz benutzen.

Gehörschutz benutzen.

Augenschutz benutzen.

Umweltschutz
Bei allen Tätigkeiten sind die gesetzlichen Bestimmungen des
Umweltschutzes hinsichtlich Wasser-, Boden- und Luftrein-
haltung, Abfallbeseitigung, Gefahrgut und
Lärmschutz zu beachten.

Der ordnungsgemäße Umgang mit
Gefahrstoffen ist einzuhalten.

Anfallender Abfall ist ausschließlich in den
dafür vorgesehenen Abfallbehältern und /
oder Wertstoffcontainern zu entsorgen.


